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Die Zent rale Beratungsstelle für j unge Erwachsene 
der eva 
Sabine Henniger, Bereichsleiterin Am bulante Hilfen für junge Erwachsene 
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Die Zent rale Beratungsstelle für j unge Erwachsene (ZBS j .E.)  ist  zuständig für Frau-
en und Männer im  Alter von 18 bis unter 25 Jahren. Bei diesen sind besondere Le-
bensverhältnisse (überwiegend Wohnungsnot )  m it  sozialen Schwierigkeiten verbun-
den, die aus eigener Kraft  nicht  überwunden werden können.  
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Häufig fehlen den jungen Erwachsenen Kenntnisse und Erfahrungen in sämt lichen 
Lebensbereichen:  von der Haushaltsführung über die Geldverwaltung und Berufsaus-
bildung bis hin zur Eigenverantwortung für  die psychische und physische Gesundheit .  
Gleichzeit ig stehen zent rale Entwicklungsaufgaben an, die aufgrund des Übergangs 
vom Jugend-  ins Erwachsenenalter nöt ig sind. 
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Mit  452 jungen Erwachsenen, die in der Beratungsstelle Rat  gesucht  haben, wurden 
FLUFD�������%HUDWXQJVJHVSUlFKH geführt . Nicht  m itgezählt  wurden die Beratungs-
gespräche, die außer Haus stat t fanden. Dazu zählen beispielsweise Besuche im 
Krankenhaus, am Arbeitsplatz, in der Just izvollzugsanstalt  sowie die Begleitung zu 
Ämtern und Ärzt innen /  Ärzten. Regelmäßig werden auch Elterngespräche angeboten 
und geführ t , die ebenfalls nicht  zahlenmäßig erfasst  sind. 
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Die Zent rale Beratungsstelle für j unge Erwachsene ist  ganzjährig geöffnet . Außerhalb 
der festgelegten Öffnungszeiten werden m it  den Klienten /  Klient innen auch indivi-
duell Term ine vereinbart . Die Wünsche einiger Klienten /  Klient innen, von einer Frau 
bzw. einem Mann beraten zu werden, werden immer berücksicht igt . 
 
Die ersten Schrit te der Hilfe sind, H[LVWHQ]VLFKHUQGH�0D�QDKPHQ�– wie Unter-
kunft  und Lebensunterhalt  – HLQ]XOHLWHQ�XQG�]X�YHUPLWWHOQ sowie GLH�DNWXHOOH�
/HEHQVVLWXDWLRQ�]X�NOlUHQ. Um den weitergehenden Hilfebedarf abzuklären, kann 
der j unge Mensch in einem $XIQDKPHKDXV untergebracht  werden, zunächst  auf 
drei Monate befr istet .  Die Fallverantwortung bleibt  in diesen Fällen bei dem/ der zu-
ständigen Sozialarbeiter/ in der ZBS j .E. I n dieser Zeit  werden Lösungen gesucht  
bzw. werden die jungen Menschen im  Rahmen einer Hilfeplanung LQ�HLQ�VWDWLRQl�
UHV��WHLOVWDWLRQlUHV�RGHU�DPEXODQWHV�$QJHERW�QDFK������I�6*%�;,,�YHUPLW�
WHOW. Für die 18 bis 20-Jährigen wird vorrangig vom Allgemeinen Sozialdienst  (ASD)  
geprüft , ob eine -XJHQGKLOIHPD�QDKPH�I�U�MXQJH�(UZDFKVHQH gewährt  wird. 
 
Dem persönlichen Entwicklungsstand angemessen steht  im  Vordergrund, dass die 
jungen Menschen Eigenverantwortung übernehm en. I n einigen Fällen können nach 
der Beratung GLH�QlFKVWHQ�6FKULWWH�YRQ�GHQ�MXQJHQ�(UZDFKVHQHQ�ZLHGHU�HL�
JHQVWlQGLJ�±�RKQH�EHWUHXWH�:RKQIRUP�±�JHJDQJHQ�ZHUGHQ. 
 
Eine gute Kooperat ion m it  unterschiedlichen Fachdiensten ist  eine wicht ige Voraus-
setzung dafür, dass die Hilfen gelingen. 
 
Über die allgemeinen Aufgaben einer Fachberatungsstelle der  Wohnungsnot fallhilfe 
hinaus sind folgende 7KHPHQ�wesent liche Teile der Beratung, um  den besonderen 
Lebensumständen der  jungen Erwachsenen Rechnung zu t ragen:  
� Ablösung von der Herkunftsfamilie 
� Nachholen eines Schulabschlusses, Beginn einer Ausbildung 
� Heranführen an einen Berufseinst ieg und Eingliedern in einen Arbeitsprozess 
� Suchtm it telkonsum und dessen Folgen (Genuss bzw. Missbrauch von Alkohol und 

illegalen Drogen, AIDS)  
� Prost itut ion 
� Kr im inalität  und Kontakte m it  der Polizei und Just iz 
� Ent täuschungen, Versagen, Scheitern und Misserfolge vor allem  im  Bereich der 

Arbeit , in (Partner- )Beziehungen und in der Sexualität  
� Erlernen, Verantwortung zu übernehm en und für sich selbst  Entscheidungen zu 

t reffen sowie die Konsequenzen daraus zu t ragen 
� Erlernen eines sozial akzept ierten Um gangs vor allem in Krisen und bei Konflikten 
� Erlernen von Selbstbehauptung ohne körperliche Gewalt  
� Aufarbeiten von Gewalterfahrungen im  Kindes-  und Jugendalter sowie aktuelle 

Gewaltbeziehungen 
� Entwickeln eines eigenen Lebensentwurfes und Perspekt iven 
� Folgen von Leichtsinn, Gutgläubigkeit , Unerfahrenheit  und Selbstüberschätzung 
 
 


